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58. Deutscher Verkehrsgerichtstag   29. bis 31. Januar 2020 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis II 
 
Abschied vom fiktiven Schadensersatz? 
 

 
1. Der Verkehrsgerichtstag hält an seiner Auffassung, dass der Geschädigte seine 

durch einen Verkehrsunfall verursachten Sachschäden fiktiv abrechnen darf, wei-
terhin fest (nahezu einstimmig).  

2. Die geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur fiktiven Abrechnung 
von Mängelbeseitigungskosten im Werkvertragsrecht soll auf die Abrechnung von 
Verkehrsunfallschäden nicht übertragen werden (nahezu einstimmig).  

3. Die Rechtsprechung sollte auch weiterhin Fehlentwicklungen und Missbrauchsan-
reizen im Zusammenhang mit der fiktiven Sachschadensabrechnung bei Verkehrs-
unfällen entgegenwirken. Einer Änderung der gesetzlichen Grundlage bedarf es in-
soweit nicht (mit großer Mehrheit). 

4. Die Rechtsprechung zur Verweisung auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit bei 
fiktiver Schadensabrechnung (Werkstattverweis) stellt sich in der Praxis als kompli-
ziert, wenig transparent und für alle Beteiligten sehr aufwändig dar. Der Bundesge-
richtshof wird daher gebeten zu überprüfen, ob der Schadensminderungsverpflich-
tung des Geschädigten bei fiktiver Abrechnung nicht anders nachgekommen wer-
den kann (mit Mehrheit).  
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